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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Verfahrensrecht: Antrag auf Terminaufhebung trotz Möglichkeit der Video-
Zuschaltung 
Urteil vom 26.07.2023, Az: II R 4/21  

2. Gewerbesteuerrecht: Hinzurechnung von Aufwendungen für die Überlassung 
von Ferienimmobilien zur Weitervermietung an Reisende 
Urteil vom 17.08.2023, Az: III R 59/20  

3. Einkommensteuer: Berechnung des Grundlohns bei steuerfreien Zuschlägen 
für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
Urteil vom 10.08.2023, Az: VI R 11/21  

4. Abgabenordnung: Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen - Zuständig-
keit des Präsidiums bei Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit 
nach dem Geschäftsverteilungsplan 
Beschluss vom 13.09.2023, Az: X B 52/23 (AdV)  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
 

  
1. Verfahrensrecht: Antrag auf Terminaufhebung trotz Möglichkeit der Video-Zu-

schaltung 
Urteil vom 26.07.2023, Az: II R 4/21 
Die Aufhebung eines Termins zur mündlichen Verhandlung wegen kurzfristigen Aus-
falls eines geplanten Flugs ist jedenfalls dann nicht geboten, wenn der Prozessbevoll-
mächtigte weder darlegt noch glaubhaft macht, dass er kein alternatives Verkehrsmittel 
nutzen konnte, und es ihm zudem möglich gewesen wäre, an der mündlichen Verhand-
lung durch Video-Zuschaltung teilzunehmen. 
 

  
2. Gewerbesteuerrecht: Hinzurechnung von Aufwendungen für die Überlassung von 

Ferienimmobilien zur Weitervermietung an Reisende 
Urteil vom 17.08.2023, Az: III R 59/20 
1. Die Hinzurechnung von Aufwendungen eines Anbieters von Ferienimmobilien für 
die vorübergehende Überlassung der Ferienobjekte nach § 8 Nr. 1 Buchst. e des Ge-
werbesteuergesetzes setzt voraus, dass das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter 
und dem Eigentümer des Objekts seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein 
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Mietverhältnis ist. 
 
2. Ob das Vertragsverhältnis zwischen dem Ferienimmobilienanbieter und dem Ob-
jekteigentümer einen Mietvertrag oder einen Vermittlungsvertrag mit Geschäftsbesor-
gungscharakter darstellt, hängt vom Inhalt und der Durchführung des geschlossenen 
Vertrags ab. Für die Einordnung als Mietvertragsverhältnis spricht insbesondere, dass 
der Anbieter die Objekte im eigenen Namen vermarktet und vom Eigentümer keine 
Vermittlungsprovision erhält, sondern diesem ein Entgelt für die Gebrauchsüberlas-
sung zahlt. 
 
3. Eine Zuordnung der im fiktiven Eigentum des Ferienimmobilienanbieters stehenden 
Objekte zu dessen Anlagevermögen kommt insbesondere dann in Betracht, wenn er 
die Objekte langfristig anmietet und nach seinem Geschäftsmodell bestrebt ist, einen 
weitgehend unveränderten Bestand an Objekten zu erhalten und den Reisekunden an-
zubieten. 
 

  
3. Einkommensteuer: Berechnung des Grundlohns bei steuerfreien Zuschlägen für 

Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
Urteil vom 10.08.2023, Az: VI R 11/21 
1. Der für die Bemessung der Steuerfreiheit von Zuschlägen zur Sonntags-, Feiertags- 
oder Nachtarbeit maßgebende Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem Arbeit-
nehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraum arbeitsvertraglich zusteht. 
 
2. Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem Arbeitnehmer tatsächlich zufließt, 
ist für die Bemessung der Steuerfreiheit der Zuschläge daher ohne Belang. 
 

  
4. Abgabenordnung: Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen - Zuständigkeit 

des Präsidiums bei Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit nach dem 
Geschäftsverteilungsplan 
Beschluss vom 13.09.2023, Az: X B 52/23 (AdV) 
1. Gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenord-
nung bestehen auch für Zeiträume nach dem 31.12.2018 keine verfas-sungsrechtlichen 
Bedenken. 
 
2. Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit nach dem Geschäftsverteilungs-
plan zwischen den Spruchkörpern desselben Gerichts sind durch das Präsidium zu ent-
scheiden (Anschluss an Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 05.10.1999 - X ARZ 
247/99 , Neue Juristische Wochenschrift 2000, 90). 
 
  

 

 


